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GKFG – Die in Wiesbaden ansässige 
Gesellschaft für Kinder- und Frauen-
rechte gegen Gewalt (GKFG) bündelt 
unterschiedliche Aktivitäten zur 
Prävention von Gewalt gegen Frauen, 
Mädchen und Jungen. 

 
2019 von Vertreter:innen aus Wissen- 
schaft und Praxis gegründet, will sich 
die GKFG in gesellschaftliche Debatten  
einbringen und dazu beitragen, dass 
die Umsetzung von Frauen- und Kin-
derrechten – sowie ihre Verbindung – 
mehr Aufmerksamkeit erfahren. 

Im Mittelpunkt der Arbeit der Gesell-
schaft steht derzeit das Präventions-
projekt MamMut – „Mitmachen macht 
Mut – Gemeinsam gegen Gewalt“.

Gesellschaft für 
Kinder- und Frauenrechte gegen Gewalt

Unsere Förder:innen und  
Unterstützer:innen 

Nur gemeinsam kann struktureller  
Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen 

nachhaltig begegnet werden.
Bei ihrer Arbeit wird die Gesellschaft  
für Frauen- und Kinderrechte gegen 

Gewalt gUG (GKFG) in Wiesbaden von 
starken Kooperationspartner:innen und 
Förder:innen unterstützt, denen wir für 

die Unterstützung herzlich danken.

Autor:innen:
Prof. Dr. Heidrun Schulze

Prof. Dr. Tanja Grendel
Nadine Fiebig
Timm Kroeger



31 | Die Entstehung des Präventionsprojekts MamMut

Gesellschaft für 
Kinder- und Frauenrechte gegen Gewalt

Inhalt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3

Vorwort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

1 | Die Entstehung des Präventionsprojekts MamMut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

2 | Gesellschaftliche Vorstellungen von Ungleichwertigkeit  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

 2.1 Ungleichheit zwischen den Geschlechtern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

 2.2 Ungleichheit zwischen den Generationen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

3 | Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

 3.1 Gewalt gegen Frauen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  1

 3.2 Gewalt gegen Kinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

4 | Gewaltprävention durch Handeln,  
  Sprechen und Denken: Das Projekt MamMut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

 4.1 Bildungstheoretische Grundlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14

 4.2 Kinderrechtliche Bezüge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

5 | Umsetzung der Kinderrechte  
 im Mitmachparcours    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Literatur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   24



4



5

Vorwort  

Liebe Leser:innen,

in dieser Broschüre stellen wir ein Projekt vor, von dem inzwischen rund um die Welt mehr als 
40.000 Kinder profitiert haben: „MamMut“ steht für „Mitmachen macht Mut“ und verbindet Gewalt-
prävention mit dem Anspruch politischer Bildung. Grund- und Vorschulkinder erfahren im Rahmen 
des Projekts auf spielerische Weise in einem Mitmachparcours, welche Formen von Gewalt und Un-
gleichheiten es gibt. Sie lernen ihre Rechte kennen und werden dazu ermutigt, für diese einzutreten. 
Das Projekt trägt daher auch das Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ im Titel. 

In Deutschland wird MamMut getragen von der „Gesellschaft für Kinder- und Frauenrechte gegen 
Gewalt“ (GKFG). Bereits seit 2015 wird das Bildungsangebot durch die Hochschule RheinMain an 
Grundschulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie Frauenhäusern und Vereinen in Wiesbaden 
durchgeführt, seit 2019 zusätzlich in Kooperation zwischen GKFG und der Landeshauptstadt Wies-
baden. Seine Wurzeln hat das Projekt jedoch in Lateinamerika, wo es die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gemeinsam mit lokalen Akteur:innen ins Leben gerufen hat. 

Anspruch von MamMut ist es, bereits Kindern im Elementarbereich zu veranschaulichen: Gewalt ge-
gen Frauen und Gewalt gegen Kinder sind miteinander verbunden. Beidem lässt sich nur begegnen, 
wenn tiefsitzende gesellschaftliche Vorstellungen von Ungleichwertigkeit – zwischen den Geschlech-
tern, aber auch zwischen Eltern und Kindern – hinterfragt und überwunden werden. Was damit ge-
meint ist, erklären wir in dieser Broschüre und machen verständlich, wie Stereotype von Männlichkeit 
und Weiblichkeit und die in ihnen angelegten Machtungleichheiten Gewalt befördern.

Dabei wenden wir uns in erster Linie an diejenigen, die professionell in den Bereichen arbeiten, in 
denen unser Projekt verortet ist: Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen, psychosoziale Fach-
kräfte in der Kinder- und Jugendarbeit, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern sowie die 
interessierte Fachöffentlichkeit. Sie erfahren hier, wie MamMut die kinder- und frauenrechtliche 
Perspektive miteinander verbindet und sich dabei auf zwei für Deutschland bindende internationale 
Abkommen bezieht: die Istanbul-Konvention, die der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt gilt, sowie die UN-Kinderrechtskonvention. Außerdem legen wir die 
maßgeblichen bildungstheoretischen Grundlagen des Projekts dar und zeigen, wie es im Sinne des 
erfahrungsorientierten Lernens auf Gewaltprävention durch Handeln, Sprechen und Denken setzt. 

Die Verhütung von geschlechtsspezifischer und intergenerationeller Gewalt und die Herstellung gleich- 
wertiger Lebensverhältnisse zwischen Männern und Frauen, Mädchen und Jungen, Erwachsenen und 
Kindern bedingen einander. Von dieser Überzeugung ist das Präventionsprojekt MamMut getragen. 
Wir möchten mit unserer Broschüre diese Zusammenhänge vermitteln und zu einer kritischen Be-
wusstseinsbildung in der Gesellschaft beitragen.

 
Die Autor:innen

Heidrun Schulze, Tanja Grendel, Nadine Fiebig und Timm Kroeger
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Mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention 
im Februar 2018 hat sich auch die Bundesrepu-
blik Deutschland zu einer aktiven Gleichstel-
lungspolitik bekannt, um geschlechtsspezifische 
Gewalt zu verhindern. Die Konvention berück-
sichtigt die Tatsache, dass Verhaltensweisen von 
Männern und Frauen häufig auf Vorurteilen und 
Stereotypen sowie auf tradierten Geschlechter-
rollen basieren. Angesichts dessen verpflichten 
sich die Unterzeichnerstaaten, die erforderlichen 
Maßnahmen für eine „Mentalitäts- und Verhal-
tensänderung“ zu initiieren, da Geschlechter-
stereotype und Vorurteile Gewalt gegen Frauen 
befördern. Das Inkrafttreten der Istanbul-Kon-
vention in Deutschland hat folglich viele Fragen 
aufgeworfen: Wie können effektive und nach-
haltige Strategien zur Umsetzung ihrer Ziele 
aussehen? Welche Maßnahmen braucht es im 
Einzelnen? 

Das Projekt „Mitmachen macht Mut – Gemein-
sam gegen Gewalt“, kurz MamMut, setzt genau 
hier an. Sein Fokus liegt auf der Prävention, 
deswegen richtet es sich an Kinder zwischen 
5 und 11 Jahren. In diesem Alter sind die Möglich-
keiten einer nachhaltigen Wirkung am größten. 
Als Lernangebot im Bereich der politischen 
Bildungs- und Präventionsarbeit ist MamMut 
darauf ausgerichtet, die Handlungsfähigkeit 
von Jungen und Mädchen im Umgang mit 
geschlechtsspezifischer und intergenerationeller 
Gewalt zu unterstützen und zu einer kritischen 
Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft beizu-
tragen. Damit trägt das Projekt zugleich zur Ver-
wirklichung der UN-Kinderrechtskonvention bei. 

Wurzeln in Lateinamerika
Entstanden ist das Präventionsprojekt bereits  
2012 (Brendel/Skorka 2012) im Rahmen des  
Regionalvorhabens ComVoMujer der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
in Lateinamerika (GIZ 2020). Neben vielen ande-
ren Projekten wurde hier ein Gewaltpräventions-
parcours mit dem Namen „La Ruta Participativa –  
De Salto en Salto a la Violencia le ponemos Alto“ 
(„Schritt für Schritt auf dem gemeinsamen Weg 
stoppen wir die Gewalt “ – Brendel/Schulze/Skor-
ka/2016). entwickelt. Den Pilotumsetzungen in 
Zusammenarbeit mit den Regionalregierungen 
in Peru folgte 2013 in Ecuador eine Schulung für 
Lernbegleiter:innen. Gemeinsam mit lokalen 
Organisationen setzte die GIZ den Lernparcours 
in vielen Provinzen in Ecuador flächendeckend an 
den Grundschulen um und begründete zugleich 
eine Zusammenarbeit mit Universitäten, unter 
anderem, um die Ausbildung von Lernbegleiter:in-
nen für die Umsetzungen sicherzustellen.

2014 war Professorin Heidrun Schulze mit Stu-
dierenden der Sozialen Arbeit der Hochschule 
RheinMain Wiesbaden an der Partnerhochschule 
in Ecuador zu Gast. Hier lernte sie das Gewalt-
präventionsprojekt kennen und brachte es nach  
Deutschland. In einem intensiven transkulturel- 
len Austausch wurde das Projekt von da an  
weiterentwickelt und insbesondere um die  
Perspektive der Kinderrechte ergänzt.  

Inzwischen werden auch an der Hochschule 
RheinMain Lernbegleiter:innen ausgebildet, die 
das Projekt unter anderem auch in Marokko und 
Kolumbien etabliert haben. Über die GIZ wurde 
es neben Ecuador, Bolivien, Peru, Paraguay und 
Honduras auch in Südafrika umgesetzt. 
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Erreichte Kinder 

weltweit: 40.850  

davon in  
Deutschland: 1.650

 

Stand Ende 2020

Ausgebildete  
Lernbegleiter:innen

weltweit: 2.980 

davon in  
Deutschland: 160 

Durch die Hoch- 
schule RheinMain  
in Marokko: 40  

Die Istanbul-Konvention

Das „Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung und zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häusliche Ge-
walt“ – kurz Istanbul-Konvention – wurde 
2011 nach mehrjährigen Verhandlungen 
in Istanbul beschlossen und trat 2014 
in Kraft. Deutschland hat den völker-
rechtlichen Menschenrechtsvertrag 2018 
ratifiziert. Zweck des Übereinkommens 
ist es, die Gleichstellung zwischen Mann 
und Frau zu fördern und jegliche Form 
geschlechtsspezifischer Gewalt – auch 
häusliche Gewalt – zu verhüten, zu verfol-
gen und zu beseitigen und Maßnahmen 
zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen zu ergreifen. 

 
 
Zum Kern der Konvention gehört die 
Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt 
gegen Frauen strukturelle Ursachen hat 
und der Ausdruck historisch gewachsener 
ungleicher Machtverhältnisse zwischen 
Frauen und Männern ist. Diese Machtver-
hältnisse führen zu einer Diskriminierung 
der Frau und verhindern eine vollständige 
Gleichstellung (vgl. Präambel Istanbul-
Konvention, BMFSFJ 2017, 7). Anerkannt 
wird mit der Konvention auch, dass Ge-
walt gegen Frauen einer der entscheiden-
den sozialen Mechanismen ist, durch den 
Frauen in eine untergeordnete Position 
gegenüber Männern gezwungen werden 
(ebd.).

In Zahlen

MamMut (dt.) – La Ruta Participativa (span.) – Strong together (engl.)
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Gesellschaften sind sozial ungleich strukturiert –  
auch wenn sie sich der Gleichheit aller Menschen  
vor dem Gesetz verschrieben haben. Im Soziali-
sationsprozess verinnerlichen wir Vorstellungen 
von Ungleichwertigkeit, wir hinterfragen diese 
in der Regel nicht (mehr) und reproduzieren sie 
in unserem Alltagshandeln. Ungleiche Vorstel-
lungen finden sich insbesondere in Bezug auf 
Männer und Frauen, Mädchen und Jungen und 
in Bezug auf Kinder und Erwachsene. 

2.1 Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 

Wird in den Sozialwissenschaften von „Ge-
schlecht“ gesprochen, zielt dieser Begriff neben 
biologischen Unterschieden auch auf die daran 
geknüpften sozialen Zuschreibungen. Geschlecht 
wird in diesem Sinne „als eine Grundkategorie 
unserer sozialen Arrangements verstanden, wo-
durch unsere alltäglichen Handlungen bestimmt 
werden und wovon auch die sozialen Strukturen 
durchdrungen sind“ (Lenz/Adler 2010, 21). 

Abhängig von der – häufig schon vor der Geburt 
festgestellten – biologischen Geschlechtszuge-
hörigkeit (Sex) wird den Individuen ein soziales 
Geschlecht (Gender) zugewiesen. Das soziale 
Geschlecht schließt Rollenerwartungen an Mann 
und Frau ein und geht mit der Zuschreibung 
bestimmter Fertigkeiten und Fähigkeiten einher. 
Am Beispiel der traditionellen Arbeitsteilung 
werden die unterschiedlichen Geschlechterrollen 
deutlich: Demnach ist es die Aufgabe des Man-
nes, die Familie durch Erwerbsarbeit zu ernähren, 
während der Frau die unentgeltliche Hausarbeit 
und die Erziehung der Kinder obliegt. Auf dieses 
Weise bestimmt das soziale Geschlecht auch 
über Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, Arbeit 
und Macht und es geht mit einer Statusdifferen-
zierung zwischen Frauen und Männern einher 
(vgl. Onnen-Isemann/Bollmann 2010, 83).

Die zugewiesenen Rollen werden von Generation 
zu Generation mit kleinen Variationen weiterge-
geben. Dies ist der Grund, warum wir bestimmte 
Rollenmodelle, auch Geschlechterstereotype 
genannt, sowie das Verhältnis der Geschlechter 
zueinander als naturgegeben ansehen, obwohl 
sie historisch und soziokulturell konstruiert 
sind (UN 1999). Diese Selbstverständlichkeit er-
schwert es, die bestehenden Ungleichheiten als 
solche zu erkennen. 

Gleichwohl sind soziale Vorstellungen von 
Geschlecht nicht unabänderbar, sondern stets 
in gesellschaftlichen Zusammenhängen ver-
ortet und daher einem Wandel unterworfen. 

Die Frauenbewegung strebt bereits seit mehr 
als hundert Jahren eine Veränderung dieser 
Vorstellungen an. Die tiefe Verwurzelung der Ge-
schlechterrollenmodelle und ihre Anerkennung 
als „natürliche Ordnung“ erschweren diesen 
Wandel jedoch enorm. So ist in Deutschland 
zwar seit Jahrzehnten die Gleichstellung der 
Geschlechter rechtlich verankert, aber faktisch 
noch nicht erreicht, wie der Blick in verschiedene 
Lebensbereiche zeigt.

Es lässt sich sogar sagen, dass gerade weil 
in unserer Gesellschaft von einer faktischen 
Gleichstellung ausgegangen wird, bestehende 
Ungleichheitsverhältnisse umso schwerer wahr-
genommen und anerkannt werden: Jungen und 
Mädchen wachsen heute mit der Überzeugung 
auf, gleichberechtigt zu sein, obschon sie täglich 
geschlechtsspezifische Asymmetrien und Un-
gleichheiten erleben, die sie aber nicht als solche 
einordnen und ausdrücken können.  

Männliche Dominanz und geschlechts- 
spezifische Gewalt
Auch wenn es weltweit eine Vielzahl an Definiti-
onen dessen gibt, was als „männlich“ gilt, lassen 
sich Gemeinsamkeiten finden. Dazu zählen die 
Ablehnung und Abwertung des vermeintlich 
Femininen und zugeschriebener Tätigkeitsbe-
reiche wie Haushalt und Sorgearbeit. Auch der 
Bereich der Emotionen wird traditionell Frauen 
zugeschrieben. Einzig die Wut als Emotion ist als 
„männlich“ anerkannt und wird dem weiblichen 
Geschlecht nur selten zugestanden. Männ-
lichkeit beweist sich zudem über Einkommen, 
Macht und Konkurrenzfähigkeit, aber auch 
über Wagemut und Aggressivität. Auch wenn 
diese Werte teilweise gesellschaftlich verurteilt 
werden, fällt auf, dass den als männlich angese-
henen Eigenschaften nach wie vor eine höhere 
Wertigkeit zugesprochen wird als den weib-
lichen. Andere Geschlechteridentitäten (Trans:, 
Inter:) werden weitgehend ignoriert.

Das Konzept des „Männlichen“ und damit der 
männlichen Dominanz führt zu verschiedenen 
Optionen, Rechten, Privilegien und Entschei-
dungsmöglichkeiten im Lebensverlauf. Es ist 
so auch dafür verantwortlich, dass Frauen der 
Zugang zu Führungspositionen oder beruflichen 
Beförderungen erschwert wird und das Durch-
schnittsgehalt von Frauen für gleiche Positionen 
weit unter dem ihrer männlichen Kollegen liegt 
(Bundesregierung 2017).
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Die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 
haben aber noch eine weitere Folge: Sie begün- 
stigen die Entstehung von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt, darunter intrafamiliäre, häusliche 
und andere Formen von Gewalt auch zwischen 
Männern. Auf diesen Zusammenhang verweist 
die Istanbul-Konvention und stellt fest, dass das 
Ausmaß der Gewalt gegen Frauen entscheidend 
zurückgehen könnte, würden die gesellschaft-
lichen Vorstellungen von der Ungleichwertigkeit 
der Geschlechter nicht durch Erziehung und 
Bildung reproduziert (vgl. COE 2011). 

Gewalt gegen Frauen wie auch Gewalt zwischen 
Männern dient dazu, Machtbeziehungen in den 
Geschlechterverhältnissen zu erhalten oder her-
zustellen. Zugeschriebene Rollenmodelle tragen 
dazu bei, indem sie die männliche Dominanz 
sowie die weibliche Unterordnung weitgehend 
aufrechthalten, oft durch kaum merkliche, da 
normalisierte und deswegen selbstverständliche 
Verhaltensweisen (Frey 2014). 

Männlichkeitsbilder, die sich stark auf Dominanz, 
Konkurrenz, Aggressivität und die Abwertung 
von Frauen stützen, bergen auch für Männer 
Nachteile. Sie können die Entfaltung eines brei-
ten Gefühlsspektrums behindern, etwa das Zei-
gen von Verletzlichkeit oder Angst. Dies wieder-
um erschwert den Aufbau von emotionalen und 
gleichberechtigten Beziehungen. Auch belasten-
dende Lebenssituationen lassen sich weniger 
gut bewältigen, wenn Artikulationen vermieden 
werden müssen, die aus dem hegemonialen 
Männlichkeitsbild als „Schwäche“ ausgeschlos-
sen sind und als unmännlich gelten. 

2.2 Ungleichheit zwischen den Generationen 

Ähnlich wie beim Geschlecht gibt es auch in 
Bezug auf das Alter gesellschaftliche Vorstel-
lungen von Ungleichwertigkeit. In Anlehnung 
an die Geschlechterordnung lässt sich von einer 
generationalen Ordnung sprechen, die ebenfalls 
asymmetrisch organisiert und mit der Ausgren-
zung und Abwertung von Kindern verbunden 
ist. Diese Diskriminierung infolge der Machtun-
gleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen 
wird als Adultismus, bezeichnet (Richter 2013, 
Ritz 2008, Schulze et al. 2020).

Die generationale Ordnung zeigt sich beispiels-
weise in einem Kindheitsverständnis, demzu-
folge Kinder gegenüber Erwachsenen einen 
geringeren Status haben und den Erwachsenen 
prinzipiell unterlegen sind, weil sie weniger 
Kompetenzen besitzen (Liebel 2013). Aus dieser 

Perspektive heraus gelten sie als verletzlich und 
schutzbedürftig. Da sie Schutz brauchen, so die 
weitere Argumentation, werden Erwachsene 
ermächtigt, an ihrer Stelle zu handeln. Das bringt 
einen sich selbst verstärkenden Prozess in Gang: 
Indem Kindern die Macht verwehrt wird, Ent-
scheidungen zu treffen oder sich an ihnen um-
fassend zu beteiligen, werden sie noch verletz-
licher gegenüber der Autorität von Erwachsenen 
gemacht (Lansdown 1995, Liebel 2010). 

Auch hier fungiert also Machtausübung als ein 
(nicht immer bewusst eingesetztes) Mittel, um 
den Machtvorsprung – in dem Fall der Erwachse-
nen gegenüber Kindern – zu bewahren und die 
Gleichberechtigung – in dem Fall der Kinder –  
zu verhindern. Und auch hier kann Gewalt eine 
Rolle spielen und wird in Form von Erziehungs-
gewalt eingesetzt. 

In Bezug auf die Ungleichheit zwischen den 
Generationen lässt sich also ebenso wie mit 
Blick auf das Geschlechterverhältnis feststellen, 
dass das gesellschaftliche Bewusstsein und 
entsprechende gesetzliche Vereinbarungen zwar 
eindeutig sind (siehe etwa Paragraph 1631 (2) 
BGB: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maß-
nahmen sind unzulässig.“) (Nomos Gesetze 
2016). Die gesellschaftliche Wirklichkeit sieht je-
doch anders aus; hier spiegelt sich die Wirkkraft 
tief verwurzelter Vorstellungen generationaler 
Ungleichheit wider (Kap. 3.2).
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Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
definiert „geschlechtsspezifische Gewalt“ als eine 
Gewalt, „die sich gegen eine Person aufgrund 
ihres biologischen oder sozialen Geschlechts 
richtet. Diese Form der Gewalt ist als Menschen-
rechtsverletzung anerkannt und betrifft weltweit 
überproportional Frauen“ (Deutsches Institut für 
Menschenrechte 2020). Geschlechtsspezifische 
Gewalt kennt unterschiedliche Formen: von sub-
tiler psychischer Demütigung über Ausbeutung 
bis hin zu Zwangsheirat, Vergewaltigung und 
tödlichem Übergriff (siehe Info-Box). Sie wird als 
Kriegsmittel eingesetzt und ist ein tagtägliches 
Phänomen vor allem „in Situationen, die von 
struktureller Machtungleichheit und finanzieller 
Abhängigkeit geprägt sind“ (Deutsches Institut 
für Menschenrechte 2020). Mit der Istanbul-Kon-
vention haben die im Europarat zusammenge-
schlossenen Staaten den bislang umfassendsten 
Menschenrechtsvertrag gegen geschlechtsspezi-
fische Gewalt entwickelt (Kap. 1).

Geschlechtsspezifische Gewalt betrifft auch Kin-
der. Zum einen direkt, weil Mädchen in gleicher 
Weise davon betroffen sind. Aber auch indirekt, 
weil Kinder im häuslichen Kontext Zeug:innen 
von Gewalt sind, die sich gegen ihre Mutter 
richtet. Dem ausgeliefert zu sein, ist für viele 
Kinder mit schwerwiegenden Folgen verbunden 
(siehe Kap. 3.2.). Das erkennt die Istanbul-Kon-
vention an, in deren Präambel festgehalten wird, 
dass die Kinder auch in dieser Zeugenschaft 

Opfer häuslicher 
Gewalt sind (BMFSFJ 
2017, 8). Entsprechend 
wird in Artikel 1 der 
Konvention neben die 
Gewalt gegen Frauen 
die häusliche Gewalt 
gestellt und es wird 
dazu aufgefordert, sie 
ebenso „zu verhüten, 
zu verfolgen und zu 
beseitigen“ (ebd.). Ge-
mäß dieser „ganzheit-
lichen Gewaltschutz-
strategie“ können die 
Unterzeichnerstaaten 
Opfer häuslicher 
Gewalt jeglichen 

Geschlechts in den Schutzbereich der Konven-
tion einbeziehen (UN Women Deutschland). Das 
heißt, Mädchen wie Jungen werden gleicher-
maßen durch die Konvention angesprochen und 
sollen durch sie geschützt werden (CoE o.J.). 

Kinder werden in der Istanbul-Konvention – 
dem Verständnis der Kinderrechtskonvention 
folgend – als eigenständige Rechtsträger:innen 
genannt. Artikel 26 führt näher aus, welcher 
Schutz und welche Unterstützung ihnen als 
Zeug:innen von Gewalt zusteht. Dazu gehört 
das Recht auf eine altersgerechte psychosoziale 
Beratung, die das Wohl des Kindes gebührend 
berücksichtigt (BMFSFJ 2017, 18). Im Artikel 18 
ist festgehalten, dass die Vertragsparteien die 
erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen 
Maßnahmen zu treffen haben, um alle Opfer 
vor weiteren Gewalttaten zu schützen. Gefor-
dert wird ein umfassender Ansatz, bei dem das 
„Verhältnis zwischen Opfern, Tätern beziehungs-
weise Täterinnen, Kindern und ihrem weiteren 
sozialen Umfeld berücksichtigt wird“ (ebd., 15). 
Dies bezieht sich auch auf Kinder als Zeug:innen. 
Besondere strafrechtliche Härte soll angewendet 
werden, wenn eine Straftat gegen ein Kind oder 
in dessen Gegenwart begangen wurde (Artikel 
46, ebd., 24).

Anknüpfend an die Istanbul-Konvention und 
unter Berücksichtigung der Kinderrechtskonven-
tion (vgl. auch Kapitel 4.2) sprechen wir in dieser 
Publikation von Gewalt gegen Frauen, Mädchen 
und Jungen. Damit meinen wir jede Form von 
Gewalt

•  die insbesondere gegen Frauen und Mädchen 
allein aufgrund ihres weiblichen Geschlechts 
gerichtet ist und durch die Kinder mit betrof-
fen sind. Dies bezieht Gewalt gegen Jungen 
mit ein, die auf hegemonialen Männlich-
keitsbildern basiert (geschlechtsspezifische 
Gewalt) und     

•  die gegen Kinder als Kinder aufgrund ihres 
jungen Alters gerichtet ist und von Erwach-
senen ausgeübt wird (intergenerationale 
Gewalt). 

Beide Gewaltformen überschneiden sich und 
haben ihre Ursache in Beziehungen, die durch 
soziale Ungleichheit gekennzeichnet sind. 

„Im Sinne des Übereinkommens bezeich-
net der Begriff ‚häusliche Gewalt‘ alle 
Handlungen körperlicher, sexueller, psy-
chischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die 
innerhalb der Familie oder des Haushalts 
oder zwischen früheren oder derzeitigen 
Eheleuten oder Partnerinnen beziehungs-
weise Partnern vorkommen, unabhängig 
davon, ob der Täter beziehungsweise die 
Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer 
hat oder hatte.“   
 
(Art. 3 Istanbul-Konvention, BMFSFJ 2017, 9)
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Formen geschlechtsspezifischer Gewalt

Physische Gewalt umfasst jegliches Ver-
halten, das darauf ausgerichtet ist, einer 
Person körperlichen Schaden zuzufügen. 
Dazu zählen unter anderem Schläge, Tritte, 
Ohrfeigen oder Verbrennungen, aber auch 
die Genitalverstümmelung. Der extremste 
Ausdruck dieser Form von Gewalt ist der 
Femizid (der Mord an Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts).

Psychische Gewalt beschreibt alle Hand-
lungen verbaler oder nonverbaler Art, die 
der Einschüchterung, Kontrolle, Isolation 
oder die Beeinträchtigung des Selbst-
wertes einer Person dienen. Dazu gehören 
Drohungen, Demütigungen, Verfolgungen, 
emotionale Erpressung sowie die Gering-
schätzung von als weiblich geltenden 
Werten. Diese Missbrauchsformen werden 
oft nicht als Gewalt anerkannt, da sie 
meist sehr subtil sind und sich hinter Wit-
zen und vermeintlich alltäglichen verbalen 
Spitzen verstecken. Doch in einer Bezie-
hung etablierte chronische Manipulation 
und psychische Misshandlung zerstören 
allmählich das Rechtsbewusstsein, das 
Selbstbewusstsein und den Selbstwert  
der Frauen.

Sexuelle Gewalt schließt jedes Verhalten 
ein, welches das Recht einer Person, frei 
über ihre Sexualität zu entscheiden, be-
droht oder verletzt. Das bezieht sich auf 
jegliche Form des sexuellen Kontakts oder 
der sexuellen Annäherung und ist nicht 
auf Handlungen mit Körperkontakt be-
schränkt. Zu sexuellen Gewalthandlungen 
zählen unter anderem sexuelle Belästi-
gung, Zwang zu sexuellen Praktiken und 
Vergewaltigung.

Ökonomische Gewalt beinhaltet alle 
Handlungen oder Unterlassungen, die 
eine Frau in wirtschaftlicher Hinsicht 
beeinträchtigen. Hierunter fallen die 
Herstellung und Aufrechterhaltung einer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit, Arbeits- 
und Bildungsverbote, das Hindern an der 
Berufsausübung – etwa durch fehlende 
Kinderbetreuung – sowie die alleinige Ver-
fügungsmacht über finanzielle Ressourcen. 
Zur ökonomischen Gewalt zählt auch das 
Entziehen oder Zerstören persönlichen 
Eigentums.

3.1 Gewalt gegen Frauen

Jeden zweiten bis dritten Tag stirbt in Deutsch-
land eine Frau durch ihren (Ex-)Partner (Bundes- 
kriminalamt 2018). Jede vierte Frau im Alter 
zwischen 16 bis 85 Jahren erlebt im Verlauf ihres 
Lebens mindestens einmal körperliche und/
oder sexuelle Gewalt durch ihren Beziehungs-
partner (Schröttle/Müller 2004, 30). 42 Prozent 
der in Deutschland lebenden Frauen sind Opfer 
von psychischer Gewalt geworden, etwa durch 
Einschüchterung, Verleumdungen, Drohungen 
oder Psychoterror (ebd. 105). Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommt die Europäische Grundrechte-
agentur in ihrer europaweiten Untersuchung 
von 2014 (FRA 2014). Sie ermittelt darüber hinaus, 
dass 60 Prozent der Frauen in Deutschland  

 
mindestens einmal sexuell belästigt worden 
sind (FRA 2014, 30f.). Bei Frauen mit Behinderung 
steigt die Wahrscheinlichkeit, Gewalt zu erleben, 
um das Zwei- bis Dreifache im Vergleich zum 
Bevölkerungsdurchschnitt (Schröttle/Hornberg, 
2013, 217ff.). 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass betroffene Frauen verhältnismäßig selten 
institutionelle Hilfsangebote wahrnehmen: 
Diese Möglichkeit nutzt nur etwa ein Drittel der 
Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erlebt 
haben, und ein Viertel der Frauen, denen Gewalt 
außerhalb der Partnerschaft zugefügt wurde 
(FRA 2014, 60).
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Strukturelle Ungleichheit als  
Rechtfertigungsrahmen
Gewalt gegen Frauen geschieht nicht zufällig 
oder unbeabsichtigt. Sie erfolgt immer mit Ab-
sicht und hat das Ziel, Kontrolle zurückzuerlan-
gen und einen vermeintlich zustehenden Macht-
anspruch durchzusetzen, der in der strukturellen 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 
gründet. Geschlechtsspezifische Gewalt als Ant-
wort auf eine (vermeintliche oder tatsächliche) 
Gefährdung der Machtposition des Täters zeigt 
sich daher gerade auch dort, wo traditionelle ge-
schlechtsspezifische Ressourcenverteilungen am 
ehesten im Auflösen begriffen sind: So erleben 
Frauen ab 45 Jahren, die ein höheres Einkommen 
und eine höhere berufliche Position haben als 
ihre männlichen Partner, tendenziell besonders 

häufig körperliche beziehungsweise 
sexuelle Gewalt durch 

aktuelle Beziehungs-
partner (Schröttle/

Ansorge 2008, 33). Das 
widerlegt die allgemei-
ne Annahme, dass die 

Ausübung von Gewalt 
gegen Frauen überwie-

gend ein Problem von 
Menschen in schwierigen 
sozialen Lagen ist.  Ge-

walt dient dazu, Kontrolle 
zurückzuerlangen.

Die traditionell vermittelten 
und quer durch alle gesell-
schaftlichen Schichten wirk-

mächtigen Verhaltensmuster 
und Rollenerwartungen 
tragen dazu bei, dass Ge-

walt gegen Frauen, Mädchen 
und Jungen gesellschaftliche 
Rechtfertigung findet. Diese 

Akzeptanz zeigt sich beispiels-
weise darin, dass in unserer Ge-

sellschaft häufig Frauen die Schuld für 
die erlittene Gewalt gegeben und ihnen 

unterstellt wird, sie hätten den sonst friedferti-
gen Mann durch verführerisches Verhalten oder 
freizügige Bekleidung „provoziert“. Im selben 
Maße begünstigen Kommentare wie „er war im 
Stress“ oder „er schlägt nur, wenn er getrunken 
hat“ die Bagatellisierung dieser Taten. Diese 
Einstellungen missachten das Recht der Frau auf 
Gleichheit, Selbstständigkeit, ein Leben frei von 
Gewalt und die freie Persönlichkeitsentwicklung. 
Deswegen muss immer wieder betont werden, 
dass Gewalt gegen Frauen ein krimineller Tat-
bestand und eine schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzung ist.

Auswirkungen von Gewalt
Gewalt hat oft schwerwiegende Folgen für die 
Betroffenen selbst, aber ebenso für ihr soziales 
Umfeld sowie für die Gesellschaft als Ganze – 
auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht.

Die direkten Auswirkungen auf die körperliche 
Gesundheit sind wahrscheinlich am sichtbars-
ten. Sie reichen von Kratzern, Schnitten und  
Hämatomen über Prellungen, Knochenbrüche 
und Zahnverluste bis hin zu schwersten Ver-
letzungen, die zum Tod führen können. Gewalt 
zu erleiden, kann langfristig eine Reihe von zu-
sätzlichen körperlichen Beschwerden nach sich 
ziehen, darunter Kopf-, Rücken- und Unterleibs-
schmerzen, Müdigkeit, Verspannungen, Appetit-
losigkeit, Magen-Darm-Beschwerden und  
vieles mehr.

Dazu kommt der Einfluss auf das seelische  
Wohlbefinden der Frau. Zu den psychischen 
Beschwerden zählen unter anderem Nervosität, 
Niedergeschlagenheit, Konzentrationsschwierig-
keiten, Schlafstörungen, Ängste, Depressionen 
und Selbstmordgedanken. Lange Zeit einer 
Gewaltsituation ausgesetzt zu sein, kann das 
Selbstwertgefühl zerstören und den Glauben an 
eigene Fähigkeiten und Stärken verloren gehen 
lassen. Infolgedessen, aber auch, weil gesell-
schaftliche Zuschreibungen es ihnen nahelegen 
(siehe oben), suchen viele Betroffene bei sich 
selbst die Schuld für die Gewaltvorfälle und 
rechtfertigen sie auf diese Weise. Das macht es 
umso schwieriger, aus der Gewaltbeziehung aus-
zubrechen. Für einige Frauen ist Selbstmord der 
einzige Ausweg. Bewältigungsversuche finden 
auch durch übermäßigen Konsum von Alkohol, 
Drogen, Psychopharmaka und Beruhigungsmit-
teln oder auch mit Gewalt verbundenen Sexual-
kontakten statt.

Die Isolierung, ein oft angewandter Mechanis-
mus in Beziehungen, die auf Gewalt beruhen, 
hat zusätzliche negative gesundheitliche Effekte. 
Denn dadurch wird der Frau die Gelegenheit 
genommen, anderweitig Anerkennung und 
Rückhalt zu bekommen.

Die Studie des European Institute for Gender 
Equality (Walby/Olive 2014) schätzt die Kosten 
von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frau-
en allein für Deutschland auf 36 Milliarden Euro 
pro Jahr, europaweit auf 226 Milliarden Euro 
(ebd., 142). Diese beziehen sich unter anderem 
auf Kosten des Justiz- und Gesundheitssektors, 
Kosten für Frauenhäuser sowie Opportunitäts-
kosten für die Betroffenen beziehungsweise die 
wirtschaftlichen Verluste, die durch Arbeitsaus-
fall entstehen. Schweickert (2000) und Frauen-
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hilfsorganisation Terre des Hommes weisen 
zudem daraufhin: „Von Häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen fehlen häufiger am Arbeits-
platz (auf Grund von Krankheit), lassen in der 
Arbeitsleistung nach, sind weniger belastbar und 
verlieren deshalb manchmal sogar ihre Stelle“ 
(Terre des Hommes o.J., o. S.). Zu Hause fällt es 
Frauen, die Gewalt erleiden, zunehmend schwer, 
Alltagshandlungen, wie etwa die Organisation 
des Haushalts und die Versorgung der Kinder,  
zu bewältigen. 

3.2 Gewalt gegen Kinder

Kinder sind von Gewalterfahrungen ihrer Mütter 
ebenfalls betroffen. In der bereits erwähnten 
Studie der Europäische Grundrechteagentur 
(FRA 2014) berichteten 73 Prozent der befragten 
Frauen, dass ihre Kinder Zeug:innen der Gewalt-
handlungen waren. Kinder erleben beobachtete 
Schläge, als würden sie selbst geschlagen, sie 
identifizieren sich oftmals mit dem Gewalt  
erleidenden Elternteil (Schulze/ Witek 2020; 
Strasser 2007; Kavemann 2000).

Neben der Traumatisierung durch die Zeug:in-
nenschaft  sind Kinder und Jugendliche bei 
innerfamiliärer Gewalterfahrung meist mit  
dem Dilemma konfrontiert, dass der Täter zu- 
gleich ihre Bezugsperson ist. Sie leben tagtäg- 
lich mit ihm zusammen und haben quasi keine 
Chance, sich von der Extremerfahrung zu er-
holen (Schulze/Witek 2020; Kavemann 2000). 
Durch die wiederkehrende Gewalterfahrung 
können Traumata chronifiziert und in der Folge 
zu Belastungsstörungen beziehungsweise  
zu traumabasierten Entwicklungsstörungen 
werden (Seith 2006).

Auswirkungen familialer Gewalterfahrung
Das direkte Miterleben der Gewalt kann destruk-
tive Verhaltensreaktionen und emotionale Pro-
bleme, eine negative Beeinflussung kognitiver 
Fähigkeiten und negative Langzeitauswirkungen 
auf die Entwicklung zur Folge haben (Seith/Böck-
mann 2006). Verschiedene Untersuchungen  
(für einen Überblick vgl. Kindler 2013) belegen, 
dass einige Kinder, die Gewalt in der Familie aus-
gesetzt sind, verstärkt aggressives und antisozia-
les Verhalten zeigen (Externalisierung). Andere 
sind verstärkt gehemmt und haben Angst (Inter-
nalisierung). Wenn Kinder ein gewalttätiges 
Verhalten und Dominanz des oder der Stärkeren 
erleben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das 
als Beziehungs- und Kommunikationsmuster 
internalisieren und als Erwachsene:r reprodu-
zieren. Dies zeigt auch eine Studie des Bundes-
familienministeriums (Schröttle/ Müller 2004), 
wonach Frauen, die in ihrer Herkunftsfamilie 
Gewalt erlebt haben, in späteren Beziehungen 

wesentlich häufiger Ge-
walt erleiden. Auch Jungen, 
die in gewaltaffinen Fami-
lien aufwachsen, haben 
ein größeres Risiko, später 
selbst zu Tätern zu werden 
(ebd. S. 268).

Kinder, die in der Familie 
Zeug:innen der Gewalt 
gegen Elternteile und 
Geschwister sind, erleben 
häufig selbst Misshand-
lungen in Form von kör-
perlicher und seelischer 
Gewalt, von Vernachlässi-
gung, Degradierung und 
Demütigung. Diese Gewalt geht 
nicht nur von dem Misshandler 
oder der Misshandlerin aus, sondern auch vom 
erleidenden Elternteil. Laut Polizeilicher Krimi-
nalstatistik waren 2018 etwa 4.100 Kinder von 
Kindermisshandlung und 14.606 Kinder von 
sexueller Gewalt betroffen (Bundeskriminalamt 
2019). Dies entspricht 40 gemeldeten Fällen pro 
Tag. Jeden zweiten bis dritten Tag kommt ein 
Kind gewaltsam zu Tode (Deutsche Kinderhilfe – 
Die ständige Kindervertretung e.V. 2019). Darüber 
hinaus wird von einer hohen Dunkelziffer nicht 
angezeigter Straftaten ausgegangen. Gewalt 
gegen Kinder findet meist in der Familie statt 
und wird im öffentlichen Diskurs als „Familienan-
gelegenheit“ eingeordnet. Von Gewalt betroffene 
Kinder versuchen bis zu siebenmal sich mitzu-
teilen bis sie ernst genommen werden. Die Angst, 
dass ihnen nicht geglaubt wird, ist dabei ihr 
ständiger Begleiter (ebd.). 

Für die Rekonstruktion der Auswirkungen und 
Folgen der familialen Gewalterfahrung, insbe-
sondere aber auch für die Ressourcen und Hand-
lungsfähigkeiten aus der Perspektive der Kinder 
und Jugendlichen, gibt es wenige Reflexionsräu-
me (Dlugosch 2010). Die möglichen kognitiven 
Einschränkungen aufgrund der Gewalterfahrung 
und die Unwissenheit vieler Pädagog:innen über 
die Zusammenhänge von Lernfähigkeit und Ge-
walterfahrung führen zu schulischen Problemen 
insbesondere für die betroffenen Kinder. Für 
Kinder, die in einem häuslichen Gewaltmilieu 
aufwachsen, besteht die Gefahr einer Bildungs-
benachteiligung und damit des langfristigen 
Ausschlusses der gesellschaftlichen Teilhabe. 
Betroffene Mädchen und Jungen allein zu lassen, 
erweist sich als Bumerang und kommt in Form 
von Gewalttätigkeit, chronifizierten Erkrankun-
gen, Drogenkonsum und Kriminalität in die 
Gesellschaft zurück.
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Das Präventionsprojekt MamMut nimmt sowohl 
die Forderungen und Inhalte der UN-Kinderrechts- 
konvention als auch die der Istanbul-Konvention  
auf. Es agiert somit als pädagogischer und poli- 
tischer Vermittlungsakteur zwischen frauen-
rechts- und kinderrechtspolitischen Forderungen 
und zielt auf eine gesellschaftsverändernde 
Bewusstseinsbildung. Das Projekt zeichnet sich 
durch seinen kindgerechten Zugang zu dem 
politischen Thema der Geschlechtergleichstel- 
lung und der Auseinandersetzung mit und Be-
kämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
aus. Wesentlich ist hierbei, dass MamMut in der 
Lebenswelt der Jungen und Mädchen und an 
ihren Erfahrungen und Weltdeutungen ansetzt. 
Die hierfür maßgeblichen bildungstheoretischen 
Grundlagen erläutern wir im Folgenden, bevor 
wir näher auf die kinderrechtlichen Bezüge ein-
gehen. 

4.1 Bildungstheoretische Grundlagen 

Ein Grundpfeiler des Projekts MamMut ist die 
Auffassung, dass sich Bildung immer in lebens-
weltlichen Bezügen und im sozialen Austausch 
vollzieht und damit auf dialogischen Prozessen 
beruht. Darauf ist das Setting des Mitmachpar-
cours ausgerichtet: Durch spielerische Aktivitä-
ten werden tiefsitzende Denk- und Handlungs-
muster hinterfragt und in Bewegung gebracht. 
Das setzt eine dialogische Reflexion in Gang, die 
auf eine De- und Neukonstruktion von Wissen 
und Haltungen im Bereich von geschlechtsspezi-
fischer und intergenerationeller Gewalt zielt.

Vorausgesetzt ist hierbei, dass Bildung ein 
partizipativer Prozess ist. Um das sicherzustellen, 
braucht es einen geeigneten Raum sowie eine 
Gesprächshaltung, die jeweils die Beteiligung 
und Einflussnahme der Kinder unterstützten. 
Bewähren muss sich die dialogische Praxis ins-
besondere in einer kontinuierlichen Reflexion 
derer, die sie anleiten und ihren Rahmen setzen 
(Schulze et.al. 2015).  

MamMut orientiert sich an verschiedenen his- 
torischen und aktuellen bildungstheoretischen 
Ansätzen  und integriert sie. Gemeinsam ist 
ihnen das Ziel einer emanzipatorischen und  
solidarischen Bildungsarbeit. In diesem Sinne 
geht es diesen Ansätzen nicht um eine – hierar-
chische Vermittlung von Wissen „an“ Kinder als 
noch unvollkommene Subjekte, sondern um  

eine Auseinandersetzung miteinander auf  
Augenhöhe. Zentral ist deswegen für diese  
Bildungstheoretiker:innen das „learning by  
doing“: Auf die situativen Erfahrungen und 
deren unmittelbare gedankliche Verarbeitung 
folgt eine „sekundäre reflexive Erfahrung“ die 
erst zur Wissens- und Bewusstseinsbildung 
durch die systematische Reflexion führt (Dewey 
1951, 1916/1993). Explizit auf ein gesellschaftsver-
änderndes Bewusstsein zielt dabei Paulo Freires 
Bildungskonzept. Daran knüpft das Projekt 
MamMut konzeptionell direkt an: Durch die  
Aktionen im Lernparcours (Erfahrung machen) 
und Reflexionen (Sprechen und Worte finden  
im Dialog) eröffnet sich für die Kinder ein Raum, 
in dem sie ihre bisherigen Geschlechterrollen-
erfahrungen und generationalen Erfahrungen 
ansprechen und eigene, neue Fragen und Pers-
pektiven entwickeln können. 

Sprechen, Denken und Bewusstseinsbildung
Der Lernparcours hat auf diese Weise die Be-
deutung einer sozialen Lernsituation, wie sie 
der russische Psychologe Vygotskji (1934/2002) 
beschrieben hat: Lernen und Entwicklung sind 
auf sozialen Austausch und damit auf gegen-
seitige Unterstützung und Zusammenarbeit 
angewiesen. Eine solche Zusammenarbeit ver-
steht Vygotskij nicht als „reines“ Nachahmen, 
sondern als ein gemeinschaftliches Suchen nach 
Lösungen und Bedeutungen. Im Zentrum seiner 
Arbeit stehen die Sprache und die Situativität 
des Sprechens. Sprache dient als soziales Werk-
zeug; wie Erwachsene mit Kindern sprechen 
und wie Kinder selbst „über die Welt“ sprechen, 
wirkt sich direkt auf das Denken und damit auf 
das Bewusstsein aus. Sprechen, Denken und 
Bewusstseinsbildung hängen also untrennbar 
zusammen. 

Erwachsene können mit Kindern eine „Zone der 
nächsten Entwicklung“ (konkret: Wissen über 
sich selbst und die eigene Handlungsfähigkeit) 
erreichen, indem sie reflexionsorientierte Fragen 
stellen, damit die Kinder in für sie angemessenen 
Schritten „weitergehen“ können. Diese Arbeit 
der Begriffsbildung verlangt von den Kindern, 
sich von den intuitiven, spontanen Begriffen aus 
ihren Erfahrungen zu lösen, sie zu abstrahieren. 
Dadurch kommen Begriffe ins Bewusstsein und 
es entsteht die Fähigkeit, bewusst benutzte und 
von der Situation abstrahierte Begriffe in unter-
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schiedlichen Kontexten zu verwenden. Durch 
aktives Problemlösen eignen sich Kinder die Welt 
an, es entstehen Deutungen und Handlungen, 
die immer durch die Erfahrung des Tuns (als ge-
sellschaftliche Praxis) durchdrungen sind.

Den Lernbegleiter:innen kommt im Projekt 
MamMut die Aufgabe zu, eine erhöhte Auf-
merksamkeit auf Bedeutungen von Wörtern zu 
lenken, mit denen die Kinder ihre Erfahrungen 
beschreiben oder die über Gewaltformen und 
Rechte von Kindern informieren. So werden die 
Kinder im Sinne der Kinderrechte und in Einklang 
mit den Forderungen der Istanbulkonvention in 
ihrer Wahrnehmung und im Bewusstwerden von 
Gewalt und Ungleichheit unterstützt. Zugleich 
werden sie in ihrer Selbstdeutungsfähigkeit und 
damit in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt. 

Lernen durch Erfahrungen 
Das situative und subjektive Erleben im Mam-
Mut-Mitmachparcours bildet den Ausgangs-
punkt für die Bewusstseinsbildung der Teil-
nehmenden in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, 
Mädchen und Jungen. Das konkrete Erleben und 
die angeleitete Reflexion gelingen nur, wenn ein 
persönlicher Bezug zum Thema und der Lebens-
welt der Jungen und Mädchen hergestellt wird. 
Nur so sind sie motiviert, eigene Vorstellungs-
muster zu hinterfragen und neue Perspektiven 
zu entwickeln, die sie dann an andere Kinder 
weitergeben können. 

Die oben skizzierten Bildungsansätze werden 
in ihren grundlegenden Annahmen didaktisch 
im Lernmodell von David A. Kolb integriert 
(Kolb 1984/2013). Es dient im Projekt MamMut 
als Orientierungsgerüst. Kolb bezeichnet sein 
integratives Lernmodell als „Experiential Lear-
ning Theorie“ (ELT). Lernen versteht auch er als 

ganzheitlichen Prozess, der nicht auf kognitive 
Aspekte reduziert werden kann. Lernprozesse 
müssen sowohl Handlungen als auch Denken, 
Fühlen und Wahrnehmen integrieren. In diesen 
Prozessen wiederholt sich Reflexion kontinuier-
lich, Gefühle und Gedanken werden ständig 
bewusst gemacht. Wie für Dewy, Vygotskij, Freire 
und Vertreter:innen des Anti-Bias-Ansatzes ist 
Lernen für Kolb ein Prozess der Wissensher-
stellung beziehungsweise -neukonstruktion: 
„ELT proposes a constructivist theory of learning 
whereby social knowledge is created and recrea-
ted in the personal knowledge of the learner” 
(Kolb & Kolb, 2005). 

Ein weiteres Grundprinzip aus Kolbs‘ Lernmodell 
findet im Projekt MamMut Beachtung: Lernen 
ist ein Prozess, der stets an vorausgehende Er-
fahrungen anschließt. Jedes Lernen ist damit 
Wieder-Lernen (Kolb 1984). Kolbs` „Experiental 
Learning“ integriert, wie Dewey 1916/1993 schon 
dargelegt hat, zwei unterschiedliche Zugangs-
weisen, um einen Lern- und Erfahrungsraum zu 
gestalten: Zum einen die konkrete Erfahrung 
(concrete experience) und andererseits die ab-
strakte Konzeption (abstract conceptualization) 
und daran anschließend zwei Möglichkeiten, 
diese Erfahrungen zu verarbeiten: die reflektierte 
Beobachtung (reflective observation) und das 
aktive Experimentieren (active experimentation). 

Nach diesem fünfstufigen Zyklus des Lernens 
(siehe Abb.) bilden unmittelbare, konkrete Er-
fahrungen und emotionale Wirkungen die Basis 
für Beobachtungen und Reflexion. Nach den Re-
flexionen fassen die Teilnehmenden verallgemei-
nerbare Wissenskonzepte dialogisch zusammen, 
um einen Transfer in die Praxis herzustellen. 
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Im MamMut-Lernparcours werden die ver- 
schiedenen Dimensionen des Lernzyklus‘ an  
den einzelnen Stationen berücksichtigt: 

1. Erfahrungen: Teilnehmende erleben Neues 
durch methodisch angeleitete Aktivitäten, die 
zu den Inhalten der Station passen: Sie spielen, 
gestalten eine Geschichte, träumen, sehen ein 
Puppenspiel oder organisieren eine Demonst-
ration. Die Lernbegleiter:innen motivieren zur 
gemeinsamen Tätigkeit und vermitteln die kon-
krete Aufgabe, die in mehrere Schritte aufgeteilt 
sein kann. 

2. Emotionale (Aus-)Wirkungen: (Neue) Erfah-
rungen rufen Gefühle wach. Es ist wichtig, diese 
bewusst zu machen. Deswegen werden die 
Teilnehmenden aufgefordert, über ihre Emotio-
nen zu sprechen. Das geschieht mit dem nötigen 
Respekt: Niemand muss sich äußern, artikulierte 
Emotionen werden nicht bewertet und auch 
nicht diskutiert.  

3. Gemeinsame Wissensgenerierung: Anhand 
von Leitfragen zu den Inhalten regen die Lern- 
begleiter:innen die Reflexion der Teilnehmenden 
zu dem Thema an, sodass neues Wissen entste-
hen kann.

4. Zusammenfassung und Ergänzungen:  
Zum Abschluss jeder Station fassen die Lern- 
begleiter:innen das erarbeitete Wissen zusam-
men. Zusätzliche Inhalte werden vorgestellt  
und geeignete Informationen verteilt. An  
Station 5 wird zudem der gesamte Parcours  
noch einmal zusammengefasst. 

5. Transfer in die Praxis: Am Ende jeder Station 
überlegen die Teilnehmenden (kurz), wie das 
neu Gelernte im Alltag angewandt werden kann. 
Eine dazu anregende Frage könnte lauten: „Was 
bedeutet das, was wir jetzt gelernt haben, für 
unser Leben? Was wollen wir in Zukunft anders 
machen?“

Erfahrungen

Emotionale  
(Aus-)Wirkungen

Transfer  
in die Praxis

Zusammenfassung  
und Ergänzungen

Gemeinsame 
Wissens- 

generierung

Zyklus des  
Lernens nach  
David A. Kolb
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Am Anfang jeder Station stellen die Lernbeglei-
ter:innen kurz die anstehende Übung oder Auf-
gabe vor, dann arbeiten die Kinder für sich. Im 
weiteren Verlauf des didaktisch strukturierten 
Prozesses nehmen die Lernbegleiter:innen einen 
zunehmend aktiveren Part ein: Sie konzentrieren 
sich auf die individuellen Aussagen der Kinder 
und fragen nach, um sie zur Beteiligung an den 
Diskussionen anzuregen. Dieses aufmerksame 
Zuhören und die dialogisch stimulierte Reflexion 
hilft den Kindern, sich im Sinne des Zyklus‘ des 
Lernens prozesshaft und jeweils individuell neue 
Wissensformen anzueignen. Von einer frontalen 
Wissensvermittlung nimmt MamMut dabei 
explizit Abstand. Sollten Anliegen und Fragen 
der Kinder nicht beantwortet werden können, 
werden Kinder über Anlaufstellen vor Ort infor-
miert und der Kontakt zu den verantwortlichen 
Fachkräften wird hergestellt. 

Sprechen über Gewalt ermöglichen
Wie wir Kinder und Jugendliche ansprechen, hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung 
und Internalisierung von Geschlechterrollen-
bildern und intergenerationellen Rollenzuwei-
sungen. MamMut will ein Bewusstsein dafür 
schaffen, wie das Sprechen Frauen und Kinder 
herabwürdigen, diskriminieren und benachteili-
gen kann. Die systematische Reflexion darüber, 
wie Sprache wirken und Realität beeinflussen 
kann, sowie das Wissen darüber, welche Bedeu-
tung bestimmte Begriffe haben, sind wesent-
lich für die soziale und subjektive Stärkung im 
Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit und 
Achtungsverhältnis zwischen Erwachsenen und 
Kindern. 

Kinder benötigen, um über schwierige Erfah-
rungen zu sprechen und sich überhaupt erst 
verständlich zu machen, geeignete Begriffe 
(Schulze/Witek 2020). Das gilt gerade auch für 
Gewalterfahrungen. Solange Kindern konkrete 
Begriffe dafür fehlen, wird ihnen das symbo-
lische Kapital entzogen, das im Sprechen zum 
Tragen kommt. Das kann nicht nur ein Verstum-
men zur Folge haben, auf diese Weise wird Sag-
bares unsagbar gemacht und aus der personalen 
und sozialen Wahrnehmung ausgeschlossen. 
Durch eine solche Tabuisierung werden Ge-
waltverhältnisse stabilisiert. Das macht deut-
lich, wie wichtig es ist, bewusst „widerständige 
Benennungen“ einzuführen (Arndt 2013, 30): 
„Denn Sprache ist ein dankbarer Schauplatz für 
Widerstand“ (ebd.) und erlaubt es Kindern, sich 
aus dem Gefängnis von sozialer Kontrolle und 
Verboten (nicht über Gewalt reden zu dürfen)  
zu befreien. 

Was verstehen Kinder  
unter Gewalt? 

Nicht alle Gewaltformen werden von 
Kindern und Jugendlichen auch als Ge-
walt identifiziert. Das ist das Ergebnis 
eines europäischen Forschungsprojektes 
zur Verbesserung des Kinderschutzes 
und zur Umsetzung der Kinderrech-
te (Participation for Protection, P4P), 
das eine Befragung von Kindern und 
Jugendlichen einschloss. Selbst körper-
liche Übergriffe benannten lediglich 
knapp 64 Prozent der in Deutschland 
befragten Kinder und Jugendlichen als 
Gewalt. Fast 55 Prozent identifizierten 
sexualisierte Übergriffe als Gewalt, 
knapp 40 Prozent sahen „beschimpft 
oder ausgelacht werden“ als Gewalt 
an. Die Ergebnisse unterstreichen 
die Notwendigkeit, mit Kindern und 
Jugendlichen pädagogisch zum Gewalt-
verständnis zu arbeiten. Auch Artikel 13 
der UN-Kinderrechtskonvention spricht 
dafür: Demnach haben junge Menschen 
ein Recht auf Information. Sie brauchen 
diese Informationen und Begriffe für die 
unterschiedlichen Formen von Gewalt 
vor allem deswegen, um sich gegen 
Gewalt positionieren und Unrecht be-
nennen zu können. 

Ergebnisse und geeignete Schulungs-
materialien: https://www.hs-rm.de/de/
fachbereiche/sozialwesen/forschungs-
profil/partizipation-von-kindern-im-kin-
desschutz-participation-for-protection-).
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4.2 Kinderrechtliche Bezüge

Der Mitmachparcours MamMut denkt die 
Kinderrechte konzeptionell und methodisch wie 
in seiner ethischen Grundhaltung von Anfang 
an mit. Konzept und Durchführung des Prä-
ventionsprojektes knüpfen an einzelne Kin-
der- und Frauenrechte an (siehe weiter unten). 
Das Projekt zeichnet sich aber auch durch eine 
allgemeine Haltung aus, die als kinderrechtsba-
siert betrachtet werden kann: Kinder werden im 
Mitmachparcours als Akteur:innen verstanden, 
die ihre Lebenssituation wie auch konkrete 
Interaktions- und Lernsituationen aktiv gestal-
ten. Sie werden als selbsttätig lernende Subjekte 
aufgefasst, die sich im Prozess der Bewältigung 
konkreter Lebensbedingungen aktiv ein Selbst- 
und Weltverständnis aneignen. 

Mit diesem emanzipatorischen und adultismus-
kritischen Ethos knüpft das Bildungskonzept an 
die Pädagogik der Achtung von Januscz Korczak 
und dessen Grundsatz an: „Kinder werden nicht 
erst zu Menschen – sie sind bereits welche“ 
(1921/1985, 106). In dieser Tradition stehend, 
behandelt MamMut Kinder als Seiende, nicht 
Werdende (Korczak).  Denn gerade im Bereich 

von Gewalt und somit des Kinder-
schutzes gilt es,  

Kinder mit ihrem Realitätserleben, ihrer Wirk-
lichkeitssicht und ihren Fähigkeiten systema-
tisch einzubeziehen.

Maßstab von Korczaks´ Pädagogik der Achtung 
(u. a. 1919/1967, 1925/1973, 1928/1970) ist nicht 
eine normative, auf die Zukunft gerichtete 
Entwicklung, sondern ein Dialog und Aus-
tausch von Mensch zu Mensch, hier zwischen 
Erwachsenem und Kind. MamMut knüpft an 
diese Pädagogik von Korczak an, der in seinen 
Schriften kulturellen Stereotype des Kindes 
und der Kindheit sowie darin eingeschriebene 
Machtverhältnisse radikal kritisiert. 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention ist das 
wichtigste Rechtsinstrument im Bereich 
der Kinderrechte und der erfolgreiche Ab-
schluss eines langen Kampfes um deren 
Anerkennung. Durch das Abkommen 
werden Kinder nicht länger als unmündi-
ge Schutzbedürftige betrachtet, sondern 
als eigenständige Persönlichkeiten, die in 
gleicher Weise wie Erwachsene Träger:in-
nen von Rechten sind. Die Konvention gilt 
als einer der neun Kern-Menschenrechts-
verträge. Sie stellt Mindeststandards für 
Kinderrechte bereit, für die Staaten zur Ver-
antwortlichkeit gezogen werden können. 

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 
20. November 1989 von der UN-General-
versammlung verabschiedet. Sie ist das 
erfolgreichste Menschenrechtsabkommen 
überhaupt: Alle UN-Staaten, mit Aus-
nahme der USA, haben das Abkommen 
ratifiziert, Deutschland 1992. Durch die Ra-
tifizierung verpflichtet sich jedes Land zur 
Einhaltung, Achtung und Verwirklichung 
der Kinderrechte.

Die UN-Kinderrechtskonvention im Wort-
laut ist auf https://www.netzwerk-kinder-
rechte.de abrufbar. 
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Wie bereits dargelegt, bezieht die Istanbul-Kon-
vention Kinder, die von geschlechtsspezifischer 
und häuslicher Gewalt betroffen sind, in ihren 
Schutzbereich ein (Kap. 3). In ihrer Präambel 
würdigt sie die UN-Kinderrechtskonvention und 
orientiert sich an ihrem Verständnis von Kindern 
als eigenständigen Rechteträger:innen.

In ihren insgesamt 81 Artikeln formuliert die 
Istanbul-Konvention eine Reihe von verpflich-
tenden Maßnahmen, um die Gleichstellung 
zwischen Mann und Frau zu fördern und jeg- 
liche Formen geschlechtsspezifischer und häus-
licher Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und 
zu beseitigen. Dazu zählen in den Bereichen 
Prävention und Bildung Maßnahmen, die dazu 
dienen, Vorurteile, Bräuche und Traditionen und 
alle sonstigen Vorgehensweisen zu beseitigen, 
die auf der Vorstellung der Unterlegenheit der 
Frau oder auf Rollenzuweisungen für Frauen und 
Männer beruhen (Art. 12 Istanbul-Konvention, 
BMFSFJ 2017, 12f).

Außerdem sollen in die schulischen Lehr-
pläne die Themen Gleichstellung und Gewalt 
aufgenommen und entsprechende Aus- und 
Fortbildungen für alle Berufsgruppen angebo-
ten werden. Diese Maßnahmen sind in einem 
umfassenden Rahmen neben dem Zivil- und 
Strafrecht im Hinblick auf eine Veränderung 
der Gesellschaft – in Bezug auf das Rollenver-
ständnis – zu ergreifen. Die Konvention fordert 
regelmäßige Durchführung von „Kampagnen 
oder Programme zur Bewusstseinsbildung auf 
allen Ebenen (…), um in der breiten Öffentlich-
keit das Bewusstsein und das Verständnis für die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen (…) von 
Gewalt, ihre Auswirkungen auf Kinder und die 
Notwendigkeit, solche Gewalt zu verhüten, zu 
verbessern.“ (Art. 13, ebd., 13).

Das Projekt MamMut setzt diese Forderungen 
der Istanbul-Konvention um. Der Mitmachpar-
cours verfolgt das Ziel der Bewusstseinseinbil-
dung in Bezug auf Geschlechterrollenstereotype 
und ihre Veränderung und er eröffnet Wege, 
über Gewalt zu reden und so sprachliche Tabus 
aufzulösen. So wird auch umgesetzt, was in 
Artikel 14 der Konvention gefordert wird, näm-

lich „an die sich entwickelnden Fähigkeiten der 
Lernenden angepasste Lernmittel“ zu entwickeln 
und im Bildungssystem einzusetzen. Diese Lern-
mittel sollen sich „Themen wie der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, der Aufhebung 
von Rollenzuweisungen, gegenseitigem Respekt, 
gewaltfreier Konfliktlösung in zwischenmensch-
lichen Beziehungen, geschlechtsspezifischer 
Gewalt gegen Frauen und dem Recht auf die 
Unversehrtheit der Person“ widmen. Genau das 
ermöglicht MamMut. Mädchen und Jungen 
lernen hier, dass Gewalt gegen Frauen keine 
Privatsache ist und dass es Aufgabe aller Männer 
und Frauen, Jungen 
und Mädchen ist, 
gemeinsam gegen ge-
schlechtsspezifische 
Gewalt einzutreten.  

Die Istanbul-Konven-
tion weist zudem an 
mehreren Stellen auf 
die soziale Konstruk- 
tion von Geschlecht hin – etwa in Artikel 3 c,  
wo ausgeführt wird, der Begriff Geschlecht be-
zeichne die gesellschaftlich geprägten Rollen, 
Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmale,  
die eine bestimmte Gesellschaft als für Frauen 
und Männer angemessen ansieht (BMFSFJ  
2017, 9). Im Lernparcours MamMut geht es dar-
um, er-lernte Rollenmuster und Geschlechter- 
stereotypen im Dialog aufzulösen und die in  
der Istanbul-Konvention genannten Formen von  
Geschlechterdiskriminierung zu thematisieren. 
Eingebunden in ein Spiel und in ein Quiz werden 
die ungleichen Machtverhältnisse zwischen 
Frauen und Männern angesprochen. Die Kinder 
lernen so, dass Männer und Frauen, Mädchen  
und Jungen gleich viel wert sind und die glei- 
chen Rechte haben. Sie verstehen, dass die 
untergeordnete Position der Frauen gegenüber 
Männern die Basis für geschlechtsspezifische 
Gewalt ist. Die Stärkung der Rechte für Frauen 
verbindet sich also mit einem Abbau der Diskri-
minierung des weiblichen Geschlechts (vgl. Art.1, 
1b Istanbul-Konvention, ebd., 8). 

“The Istanbul Convention not only recog-
nises children as victims of physical, sexual 
and psychological violence, it also entrusts 
them with great responsibility as agents of 
change.” (COE o.J., 6) 
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5 | Umsetzung der Kinderrechte im Mitmachparcours
MamMut und die UN-Kinderrechtskonvention im Überblick

Das Präventionsprojekt setzt an allen drei Kategorien der in der UN-Kinderrechtskonvention  
kodifizierten Rechte an: 

•  Entwicklungs- und Förderrechte: Gewalt 
gegen Frauen bedeutet im familiären Kontext 
immer auch Gewalt gegen Kinder. Die psychi-
sche Widerstandskraft von Kindern, die Ge-
walt miterlebt haben, hängt in hohem Maße 
von der Möglichkeit ab, sich anzuvertrauen 
und über das Erlebte sprechen zu können.  
Das Thema zu enttabuisieren und den Kindern 
Informationen, Mut und Worte zu geben, 
um sich Entlastung zu verschaffen, bedeutet, 
ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen – und ist 
Bestandteil von Bildungsprozessen. 

•  Schutzrechte: Der Mitmachparcours will bei 
den Kindern das Bewusstsein dafür schaffen, 
dass sie ein Recht auf ein gewaltfreies Auf-
wachsen in Familie, Schule und Gesellschaft 
haben. Ebenso sollen sie verstehen, dass sie 
das Recht haben, über erlebte oder angedroh-
te Gewalt und Diskriminierungen zu sprechen 
und ernst genommen zu werden. Im Sinne 
der Schutz- und Gewährleistungsrechte 
können Mädchen und Jungen in ihrer sozialen 
Stellung nur dann gestärkt werden, wenn sie 
als eigenständige Akteur:innen anerkannt 
und nicht zu passiven Empfänger:innen von 
Wohltaten werden. 

 

•  Beteiligungsrechte: Der Rechtsanspruch auf 
Partizipation als elementares Recht der Kinder 
in allen sie betreffenden Belangen wird 
inhaltlich wie methodisch in jeder Phase der 
Durchführung von MamMut berücksichtigt. 
Der Mitmachparcours setzt insbesondere  
auf die Befähigung von Kindern, ihre Meinung 
so zu äußern, wie es für sie passt, und er 
unterstützt sie dabei, ihre eigenen Ausdrucks-
weisen zu finden. Diese Befähigung ist nicht  
„naturgegeben“, insbesondere nicht bei Kin-
dern, die Gewalt erfahren haben und oftmals 
durch Gewaltandrohung auf eine Geheimhal-
tung in der Familie eingeschworen wurden.

In der folgenden zusammenfassenden Darstel-
lung betrachten wir für jede der fünf Stationen 
des Lernparcours die damit konkret verknüpften 
Kinderrechte. Weitere mittelbar behandelte  
Kinderrechte werden mit Blick auf eine projekt-
bezogene Reduzierung hier nicht weiter aus-
geführt. Jede Lernstation zielt in einem didakti-
schen Bildungsprozess von Erfahrung, Emotion, 
Wissen durch Reflexion und Praxis (siehe voraus-
gehende Kapitel) auf eine Bewusstseinsbildung 
zum Thema Gewalt gegen Frauen und gegen 
Kinder. Die Lernstationen sind prozessual auf-
gebaut und können nicht getrennt voneinander 
betrachtet werden (vgl. dazu Broschüre Nr. 2).  
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„Wir sind alle gleich viel Wert “ 
 
Artikel 2: Diskriminierungsverbot

 
 
Die Unterzeichnerstaaten müssen sicherstellen, 
dass alle Kinder ihre Rechte in Anspruch nehmen 
können und dass kein Kind unter diskriminie-
renden Verfahrensweisen aufgrund nationaler, 
ethnischer oder sozialer Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Anschauung, finanzieller Mittel, Behin-
derung, Geburt oder sonstigem Status leidet.

Dies bedeutet, dass alle Kinder mit ihrer indivi-
duellen und ihrer Gruppenidentität zu respek-
tieren sind. Kinderrechte gelten für alle Kinder, 
egal ob Mädchen oder Jungen. In dieser ersten 
Station werden insbesondere die Zuschreibun-
gen von Fähigkeiten an Männern und Frauen, 
Mädchen und Jungen anhand eines Spiels 
kontrovers diskutiert. Neben Artikel 2 der Kinder-
rechtskonvention setzt sich insbesondere Artikel 
29 mit dem Aspekt des Geschlechts auseinander. 
Hier geht es zunächst um die Bildungsziele und 
Bildungseinrichtungen, im Abschnitt (d) wird 
explizit auf die Achtung der Gleichberechtigung 
der Geschlechter eingegangen. 

Ziel: Mädchen und Jungen hinterfragen ge-
schlechterspezifische Mythen und stereotype 
Rollenzuschreibungen. Eine kritische Haltung 
gegenüber Rollenfestschreibungen und damit 
verbundenen Abwertungen des Weiblichen wird 
befördert. 

 
„Gewalt fügt allen Schaden zu“ 
 
Artikel 3: Wohl des Kindes 
 
Artikel 19: gewaltfreies Aufwachsen 

Der Vorrang des Kindeswohls ist in Artikel 3 der 
Konvention formuliert: „Bei allen Maßnahmen, 
die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffent-
lichen oder privaten Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vor-
rangig zu berücksichtigen ist“ (UN-Kinderrechts-
konvention o.J.; CRC 2013). Das schließt auch 
Berücksichtigung der Sicherheit des Kindes, das 
heißt das Recht des Kindes auf Schutz vor allen 
Formen körperlicher oder seelischer Gewalt,  
Verletzung oder Missbrauch, ein.

Ziel: Die Kinder nehmen Gewalt gegen Frauen 
und die Auswirkungen von Gewalt auf Frauen, 
Kinder und Männer wahr und entwickeln hierfür 
Begriffe. Das gemeinsame Sprechen über kon-
krete Situationen von Gewalt enttabuisiert das 
Thema. Die Mädchen und Jungen gewinnen die 
Einsicht, dass Gewalt allen mit ihr im Zusam-
menhang stehenden Personen Schaden zufügt.

Station 1 Station 2
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„Wir sind wertvoll” 
 
Artikel 18 + 28: Das Wohl des Kindes ist  
die Grundlage von Erziehung und Bildung 

Artikel 2: Nichtdiskriminierung wegen  
jungen Alters

Im Sinne nicht nur der UN-Kinderrechtskonven-
tion, sondern auch der allgemeinen Menschen-
rechtskonvention ist darauf zu achten, dass 
Kinder nicht als „Minderjährige“ in spezifischer 
Weise diskriminiert werden. In der familialen  
Erziehung wie in der Öffentlichkeit und Politik  
ist das Wohl des Kindes das Grundanliegen.  
Mit diesen beiden Grundsätzen bezieht diese 
Station letztlich alle in der Konvention veranker-
ten Rechte mit ein. 

Mit der Methode der Entdeckung eines „Schat-
zes“, nämlich der eigenen Person in ihrer Würde, 
liegt der Fokus dieser Station auf der Stärkung 
des Selbstwertgefühls und damit einer an-
erkennenden Haltung sich selbst und anderen 
gegenüber. 

Ziel: Die Mädchen und Jungen entwickeln einen 
wertschätzenden Bezug zu sich selbst und sie 
werden sich gewiss, dass sie ein Recht auf Schutz 
als anzuerkennende Person, als „Schatz“ in ihrer 
individuellen Besonderheit haben. Darüber hin-
aus gewinnen sie die Einsicht, dass sie das Recht 
haben, sich selbst – auch ihren eigenen Körper –  
zu schützen und durch andere geschützt zu 
werden. Ebenso verstehen sie, dass sie als Kind, 
Junge und Mädchen, gut zu behandeln sind und 
aufgrund des jungen Alters nicht weniger res-
pektiert werden dürfen. Sie erlangen das Wissen, 
dass Erwachsene, auch Eltern, kein Recht haben, 
Gewalt an Kindern in der Erziehung auszuüben. 

 
„Gemeinsam gegen Gewalt“ 
 
Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung

Artikel 13 + 17: Recht auf Information  
(über Formen von Gewalt)

 
Grundlegende Perspektive dieser Station ist,  
dass die Rechte der Kinder, vor allem das Recht 
auf ein gewaltfreies Leben, in allen Angele-
genheiten das Kind betreffend berücksichtigt 
werden müssen. In Artikel 19 ist das Recht des 
Kindes auf Schutz vor jeder Form körperlicher 
oder seelischer Gewaltanwendung, Zufügung 
von Schaden oder Misshandlung, vor Verwahr-
losung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich  
des sexuellen Missbrauchs formuliert.

In dieser Station geht es darum, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass Gewalt gegen Frauen im 
familiären Rahmen immer auch Gewalt gegen 
Kinder bedeutet und Auswirkungen auf die Ent-
wicklung und das Wohlergehen von Kindern hat. 
Die Verbreitung von Gewalt in den herrschen-
den Gesellschaftsstrukturen und das Recht von 
Kindern, gewaltfrei aufzuwachsen, wird reflek-
tiert. Dazu wird an dieser Station mit einem 
Puppentheater eine Gewaltszene gespielt und 
es werden in dieser Geschichte Lösungsmöglich-
keiten angeboten. 

Ziel: Die Kinder lernen, dass sie ein Recht auf 
Information über Gewaltformen in der Familie 
haben. Sie verstehen, dass es wichtig ist, über 
Gewalterfahrungen zu sprechen und gemein-
sam mit Menschen, denen sie vertrauen, nach 
Auswegen und Hilfsangeboten zu suchen. Sie 
erhalten Hinweise, welche Unterstützungsmög-
lichkeiten es gibt und wie sie Hilfe erhalten. 

Station 3 Station 4
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„Erhebe deine Stimme” 
 
Artikel 12: Recht des Kindes auf Gehör und  
Berücksichtigung seiner Meinung 

Artikel 15: Vereinigungs- und Versammlungs- 
freiheit

Kinder haben das Recht, sich in allen sie betref-
fenden Angelegenheiten eine eigene Meinung 
zu bilden und diese Meinung frei zu äußern. 
Die freie Meinung des Kindes ist garantiert und 
Kinder sind als Rechtssubjekte ernst zu nehmen. 
Entscheidungen, bei denen die Ansichten des 
Kindes nicht berücksichtigt werden, respektieren 
nicht die Möglichkeit des Kindes, sein Wohl zu 
beeinflussen. Grundforderung der im Artikel 12 
festgeschriebenen Beteiligungsrechte ist, dass 
Kinder als Subjekte oder als Gruppen in allen sie 
betreffenden Bereichen „gehört werden“. Das 
ist existenziell für ihre Bildung und Entwicklung 
und Kernbestand einer emanzipatorischen 
Sozialisation, die auf eine dialogische Bewusst-
seinsbildung angewiesen ist. 

In dieser abschließenden Lernstation entwerfen 
die Teilnehmenden Plakate und Transparente 
und bringen so die Ablehnung von Gewalt gegen 
Frauen, Mädchen und Jungen zum Ausdruck.  

Ziel: Die Kinder erhalten ein Gespür für ihre 
eigene Tatkraft. Sie erleben, dass Solidarität 
stärken kann. Sie begreifen, dass es wichtig ist, 
gehört zu werden, wenn man Gewalt benennen 
und aus Gewaltstrukturen ausbrechen will. Die 
Kinder erleben, wie sie in einer gemeinsamen 
Aktion ihre Stimme erheben und zum Ausdruck 
bringen, dass sie Gewalt gegen Frauen, Mädchen 
und Jungen ablehnen und, dass sie damit nicht 
allein sind.

Station 5
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